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Per E-Mail 
Über das DIR – BA-Geschäftsstelle Ost 
bag-ost.dir@muenchen.de 
An den BA 15 - Trudering-Riem 
Herr Ziegler 

 

 

Ihr Schreiben vom 
 

Ihr Zeichen 
 

Unser Zeichen 
 

Datum 
11.03.2026 

 

[ LHM-Schutzbedarf: 2 ]     

 
 
Bedeutung der Radwegeverbindungen im Bereich des 
Truderinger und Perlacher Waldes 

BA-Antrag Nr. 20-26 / B 7526 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 15 - Trudering-Riem 

 

 

Sehr geehrter Herr Ziegler, 

 

zu Ihrem Antrag vom 23.01.2025 teilen wir Ihnen Folgendes mit: 

 

Sehr geehrter Herr Ziegler, 

der o. g. BA-Antrag wurde dem Mobilitätsreferat zur federführenden Bearbeitung zugeleitet. 

Der Antrag bezieht sich auf ein Antwortschreiben des Kommunalreferats vom Dezember 2024 

und möchte eine Einschätzung des Mobilitätsreferats zur Bedeutung der 

Radwegeverbindungen im Bereich des Truderinger und Perlacher Waldes, auch mit Blick auf 

die in Abstimmung befindlichen Radvorrangnetze. 

 

Inzwischen befindet sich die Anhörung der Bezirksausschüsse zum Beschluss des 

Radvorrangnetzes (Radverbindungen der Kategorie IR III – stadtbezirksübergreifende 

Verbindungen) in Vorbereitung. 

 

Der Netzentwurf der Radverkehrsverbindungen der Kategorie IR IV (Verbindung von Stadtteil-

/Ortszentren untereinander) wurde ebenfalls weiterentwickelt und am 02.07.2025 den 

Vertreter*innen der Bezirksausschüsse 14, 15 und 16 vorgestellt und diskutiert. 

Ihre Rückmeldung hierzu hat das Mobilitätsreferat geprüft und soweit möglich in den Entwurf 

eingearbeitet. 

 

Wie bereits im VEP-R sieht auch bei den Radverkehrsverbindungen der Kategorie IR IV die 
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Grundkonzeption der Netzplanung eine Routenführung abseits von Kfz-Hauptverkehrsstraßen 

vor. Wenn es keine Alternativen zu Kfz-Hauptverkehrsstraßen gibt oder die Alternativen 

ungenügend oder zu umwegig sind, werden die Routen auch auf Kfz-Hauptverkehrsstraßen 

umgelegt.  

 

Die Aufnahme von Waldwegen im Radnetz stellt - wie auch die Aufnahme von Wegen in 

Grünanlagen - eine besondere Herausforderung dar, da diese oft auch vom Fußverkehr 

genutzt werden und es dadurch zu Konflikten kommen kann. Zudem kann eine ausreichende 

Qualität der Radinfrastruktur oft nicht hergestellt werden.  

Auf Qualitätsstandards wie z.B. eine getrennte Führung von Fuß- und Radverkehr oder 

bituminöse Befestigung wird daher bei der Aufnahme dieser Wege, wie auch bei Wegen in 

Grünanlagen, verzichtet. 

Sofern sich durch Neuplanungen Gestaltungsmöglichkeiten ergeben, wird die Umsetzung der 

Qualitätsstandards hinsichtlich der verschiedenen Kriterien anlassbezogen geprüft. 

 

Grundsätzlich möchte das Mobilitätsreferat die Nutzbarkeit der Wege im Truderinger und 

Perlacher Wald für Fuß- und Radverkehr im Alltags- und Freizeitverkehr erhalten, unter 

Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer*innen und den umweltfachlichen 

und raumplanerischen Ansprüchen. Die Berücksichtigung von Umweltauflagen und die 

vorliegenden Besitzverhältnisse erschweren aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit die 

entsprechende Aufwertung und Ausweisung im Sinne der Radnetzkonzeption. Eine Aufnahme 

im IR III- und IR IV-Netz ist oft nur nach Abwägung der Alternativen möglich.  

Um aber mögliche Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr im bestehenden 

Waldwegenetz nicht kategorisch auszuschließen, können sinnvolle und bereits genutzte 

Routen als IR IV-Zielkonzeption aufgenommen werden, so dass bei Änderungen der 

Bedingungen (z.B. Grundstücksverkauf, Sanierung der Wege durch die Eigentümer etc.) 

entsprechende Interessen begründet vertreten werden können. 

 

Vor diesem Hintergrund erfolgt die Aufnahme folgender Waldwege im Stadtbezirk 15 ins 

Radnetz (Entwurfsstand, vorbehaltlich der Zustimmung des StR / Anhörung der BAs zum 

kommenden IR IV Beschluss): 

• Der Schrammingerweg als IR IV 

• Abschnitt Am Hochacker zwischen Markgrafenstraße und Schrammingerweg als IR IV 

• Der Friedrich-Panzer-Weg / Breites Geräumt als IR IV-Zielkonzeption 

• Der Ödenstockacher Weg und der Grottenweg u.a. aufgrund von Alternativen und der 

fehlenden Zielanbindungsfunktion als IR V 

 

Der Antrag des Bezirksausschusses ist damit satzungsgemäß erledigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Leitung MOR-GB2.131 
 




